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dem Familiennamen sind der Vorname und das Geburtsda
tum anzugeben.

(4) Jeder Wahlvorschlag muß von mindestens einem Zehn
tel der Wahlberechtigten unterzeichnet sein; in jedem Fall 
genügen die Unterschriften von 50 Wahlberechtigten.

(5) Aus dem Wahlvorschlag soll zu ersehen sein, welcher der 
Unterzeichner zur Vertretung des Wahlvorschlages gegenüber 
dem Wahlvorstand und zur Entgegennahme von Erklärungen 
und Entscheidungen des Wahlvorstandes berechtigt ist. Fehlt 
eine Angabe hierüber, so gilt der Unterzeichner als berechtigt, 
der an erster Stelle steht.

(6) Ein Wahlvorschlag kann nur geändert werden, wenn die 
in Absatz 2 Satz 1 bestimmte Frist noch nicht abgelaufen ist 
und alle Unterzeichner der Änderung zustimmen.

(7) Der Wahlvorstand vermerkt auf den Wahlvorschlägen 
den Tag und die Uhrzeit des Eingangs. Im Fall des Absatzes II 
ist auch der Zeitpunkt des Eingangs des berichtigten Wahlvor
schlags zu vermerken.

(8) Der Wahlvorstand prüft, ob die auf den Wahlvorschlägen 
benannten Bewerber nach § 1 Sparkassengesetz wählbar sind, 
und streicht die Bewerber, deren Nichtwählbarkeit festgestellt 
wird. Von solchen Streichungen hat der Wahlvorstand die be
troffenen Bewerber und den zur Vertretung des Wahlvor
schlags Berechtigten unverzüglich schriftlich zu benachrichti
gen.

(9) Wahlvorschläge, die ungültig sind, weil sie bei der Ein
reichung nicht die erforderliche Anzahl von Unterschriften 
aufweisen oder weil sie nicht fristgerecht eingereicht worden 
sind, gibt der Wahlvorstand unverzüglich nach Eingang unter 
Angabe der Gründe zurück.

(10) Der Wahlvorstand hat eine vorschlagsberechtigte 
Dienstkraft, die mehrere Wahlvorschläge unterzeichnet hat, 
aufzufordern, innerhalb von drei Tagen zu erklären, welche 
Unterschrift er aufrechterhält. Gibt die Dienstkraft diese Er
klärung nicht fristgerecht ab, zählt ihre Unterschrift nur auf 
dem zuerst eingegangenen Wahlvorschlag; auf den übrigen 
Wahlvorschlägen wird sie gestrichen. Bei gleichzeitigem Ein
gang entscheidet das Los, auf welchem Wahlvorschlag die Un
terschrift zählt.

(11) Wahlvorschläge, die
1. den Erfordernissen des Absatzes 2 nicht entsprechen,
2. ohne die schriftliche Zustimmung der Bewerber einge

reicht sind oder
3. infolge von Streichungen nach Absatz 10 nicht mehr die 

erforderliche Anzahl von Unterschriften aufweisen,
hat der Wahlvorstand mit der Aufforderung zurückzugeben, 
die Mängel innerhalb einer Frist von drei Tagen zu beseiti
gen. Werden die Mängel nicht fristgerecht beseitigt, sind diese 
Wahlvorschläge ungültig.

§9
Nachfrist für die Einreichung zu Wahlvorschlägen

(1) Ist nach Ablauf der in § 8 Abs. 2 und §8 Abs. 11 Nr. 1 
und 2 genannten Frist kein gültiger Wahlvorschlag eingegan
gen, so gibt der Wahlvorstand dies sofort durch Aushang an 
den gleichen Stellen, an denen das Wahlausschreiben ausge
hängt ist, bekannt. Gleichzeitig fordert er zur Einreichung von 
Wahlvorschlägen innerhalb einer Nachfrist von einer Woche 
auf.

(2) Gehen auch innerhalb der Nachfrist gültige Wahlvor
schläge nicht ein, so gibt der Wahlvorstand sofort bekannt, 
daß eine Wahl nicht stattfinden kann.

§ 10 
Stimmabgabe

(1) Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis (§ 6) 
eingetragen ist.

(2) Das Wahlrecht wird durch Abgabe eines Stimmzettels in 
einem Wahlumschlag ausgeübt. Dazu händigt der Wahlvor
stand jedem Wahlberechtigten einen Wahlumschlag und einen 
Stimmzettel aus, auf dem die Bewerber in alphabetischer Rei
henfolge unter Angabe des Familiennamens und des Vorna
mens aufgeführt sind.

(3) Jeder Wahlberechtigte kann so viele Namen von Bewer
bern auf dem Stimmzettel ankreuzen, wie Dienstkräfte in den 
Verwaltungsrat zu wählen sind.

(4) Ungültig sind Stimmzettel,
1. die nicht einzeln in einem Wahlumschlag abgegeben sind,
2. aus denen sich der Wille des Wählers nicht zweifelsfrei 

ergibt,

3. die ein besonderes Merkmal, einen Zusatz oder einen 
Vorbehalt enthalten, oder

4. auf denen mehr Namen von Bewerbern angekreuzt sind, 
als Bewerber zu wählen sind.

(5) Der Wahlvorstand trifft Vorkehrungen, daß der Wähler 
den Stimmzettel im Wahlraum unbeobachtet kennzeichnen 
und in den Wahlumschlag legen kann. Für die Aufnahme der 
Umschläge sind Wahlurnen zu verwenden. Vor Beginn der 
Stimmabgabe sind die Wahlurnen vom Wahlvorstand zu 
verschließen. Sie müssen so eingerichtet sein, daß die einge
worfenen Umschläge nicht vor Öffnung der Wahlurne ent
nommen werden können.

(6) Solange der Wahlraum zur Stimmabgabe geöffnet ist, 
müssen mindestens zwei Mitglieder des Wahlvorstandes im 
Wahlraum anwesend sein; sind Wahlhelfer bestellt, genügt 
die Anwesenheit eines Mitglieds des Wahlvorstandes und 
eines Wahlhelfers.

(7) Vor Aushändigung des Stimmzettels ist festzustellen, ob 
der Wähler im Wählerverzeichnis eingetragen ist. Ist dies der 
Fall, übergibt der Wähler den Umschlag dem mit der Ent
gegennahme der Wahlumschläge betrauten Mitglied des 
Wahlvorstandes, das ihn in Gegenwart des Wählers 
ungeöffnet in die Wahlurne legt. Die Stimmabgabe ist im 
Wählerverzeichnis zu vermerken.

(8) Wird die Wahlhandlung unterbrochen oder wird das 
Wahlergebnis nicht unmittelbar nach Abschluß der Stimm
abgabe festgestellt, so hat der Wahlvorstand für die Zwischen
zeit die Wahlurne so zu verschließen und aufzubewahren, 
daß der Einwurf oder die Entnahme von Stimmzetteln ohne 
Beschädigung des Verschlusses unmöglich ist. Bei Wiederer
öffnung der Wahl oder bei Entnahme der Stimmzettel zur 
Stimmzählung hat sich der Wahlvorstand davon zu über
zeugen, daß der Verschluß unversehrt ist.

(9) Der Wahlvorstand kann bei Zweigstellen die Stimmab
gabe in diesen Stellen durchführen oder die schriftliche 
Stimmabgabe anordnen.

§11

Schriftliche Stimmabgabe (Briefwechsel)

(1) Einem Wahlberechtigten, der im Zeitpunkt der Wahl 
verhindert ist, seine Stimme persönlich abzugeben, hat der 
Wahlvorstand auf Verlangen die Wahlvorschläge, den Stimm
zettel und den Wahlumschlag sowie einen größeren Frei
umschlag, der die Anschrift des Wahlvorstandes und als 
Absender den Namen und die Anschrift des Wahlberechtigten 
sowie den Vermerk: „Schriftliche Stimmabgabe“ trägt, aus
zuhändigen oder zu übersenden. Auf Antrag ist auch ein 
Abdruck des Wahlausschreibens auszuhändigen oder zu 
übersenden. Der Wahlvorstand hat die Aushändigung oder 
Übersendung in der Wählerliste zu vermerken.

(2) Der Wähler gibt seine Stimme in der Weise ab, daß er 
den Wahlumschlag, in den der Stimmzettel gelegt ist, unter 
Verwendung des Freiumschlages so rechtzeitig an den Wahl-


